
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/10/8 Ra 2020/18/0354
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.2020

Index

10/07 Verfassungsgerichtshof

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BVwGG 2014 §21 Abs8

ZustG

ZustG §28

ZustG §35

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ro 2018/01/0011 B 6. November 2018 RS 6

Stammrechtssatz

§ 21 Abs. 8 BVwGG 2014 ist nicht auf Zustellungen im Wege elektronischer Zustelldienste nach dem ZustG anwendbar.
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